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1. Anlass der Planung 

 
Auf Grundlage der behördenverbindlichen Ausweisung der gewerblichen Bauflächen 

westlich der Ortslage Dreiort, beabsichtigt die Stadt Bergneustadt, ein Gewerbegebiet 

zu entwickeln. Die Flächen werden bisher teilweise von dem nördlich des Plangebietes 

liegendem Betrieb genutzt, der keine weiteren Nutzungs- und Erweiterungsbedarfe 

sieht und die Flächen an die Stadt Bergneustadt veräußert hat. Insofern ist eine städ-

tische Umnutzung und Neuentwicklung des gewerblichen Bereiches beabsichtigt.  

Unter anderem ist auf Grundlage erster Erschließungskonzepte, eines angemeldeten 

Wohnbaubedarfs aus der Ortslage Dreiort, der planungsrechtlichen Sicherung der süd-

lich gelegenen ehemaligen Obdachlosenunterkunft/des Asylbewerberwohnheims mit 

angrenzenden Wohngebäuden (Silbergstraße) sowie aktueller Erkenntnisse natur-

räumlicher Belange in Verbindung mit einer Vorabstimmung des Naturschutzbeirates 

des Oberbergischen Kreises, eine Änderung des Flächennutzungsplanes im Planbereich 

erforderlich.  

 

2. Lage im Raum 

 

Das Plangebiet der 41. Änderung des Flächennutzungsplanes ist im unten abgebildeten 

Übersichtsplan ohne Maßstab durch die Plangebietsgrenze bestimmt. Es liegt unmittel-

bar westlich der Ortslage Dreiort sowie südlich der Straße Südring. Der Planbereich 

grenzt im Norden an die bestehenden gewerblichen Bauflächen und im Osten an den 

vorhandenen Siedlungsrand der Ortslage Dreiort. Im Westen stellt die Waldparzelle mit 

dem Bachverlauf der Othe sowie die Othestraße die Grenze dar. Im Süden wird der 

Planbereich durch die Silbergstraße selbst sowie den zwei vorhandenen Wohnhäusern 

an dieser Straße begrenzt. Ansonsten stellt im weiteren Verlauf der südlichen Plange-

bietsbegrenzung in Richtung der Ortslage Dreiort der vorhandene Wald des Silbergs die 

naturräumliche Grenze dar. 

 

 
Abbildung 1: Übersichtsplan (ohne Maßstab) © Geobasisdaten: Oberbergischer Kreis, Der Landrat 
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3. Planungsrechtliche Voraussetzungen 

 
Der Bereich der 41. Flächennutzungsplanänderung ist im gültigen Regionalplan der 

Bezirksregierung Köln im Norden als Bereich für gewerbliche und industrielle Nutzung 

(GIB), im Osten als Allgemeiner Siedlungsbereich (ASB) sowie Waldbereich und im 

überwiegenden Änderungsbereich bis nach Süden und Westen als Allgemeiner Frei-

raum und Agrarbereich (AFAB) dargestellt. Die Freiraumflächen von Wald und dem 

Agrarbereich sind zusätzlich von der Freiraumfunktion zum Schutz der Landschaft und 

der landschaftsorientierten Erholung gekennzeichnet. 

 

 
Abbildung 2: aktueller Regionalplan (ohne Maßstab) © Geobasis NRW 2023 

Der in Neuaufstellung befindliche Regionalplan weist entsprechend dem gültigen 

Flächennutzungsplan der Stadt Bergneustadt einen größeren Bereich GIB aus. Eben-

falls stellt der ASB der Ortslage Dreiort eine vergrößerte und angepasste Darstellung, 

entsprechend des tatsächlichen Siedlungsrandes dar. Die im Änderungsbereich im gül-

tigen Regionalplan überwiegend als AFAB dargestellte Nutzung wird in dem noch im 

Entwurf befindlichen Regionalplan zukünftig komplett als Waldbereich dargestellt. 

Auch für die Waldbereiche wird wie im noch gültigen Regionalplan die ergänzende 

Freiraumfunktion zum Schutz der Landschaft und der landschaftsorientierten Erholung 

vorgesehen. 

 

 
Abbildung 3: Regionalplanentwurf, Stand: Februar 2022 (ohne Maßstab) © Geobasis NRW 2023 

Der gültige Flächennutzungsplan der Stadt Bergneustadt weist nördlich des Ände-

rungsbereiches ca. 6,56 ha gewerbliche Baufläche aus. Im östlichen Änderungsbereich 

werden am Rande der Ortslage Dreiort zum Teil Flächen für die Landwirtschaft und 

Flächen für Wald ausgewiesen.  
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Unmittelbar südlich der gewerblichen Baufläche weist der Änderungsbereich eine Mi-

schung aus Flächen für den Wald (südwestlich) als auch Grünfläche (südlich) sowie 

eine kleine Teilfläche als Fläche für die Landwirtschaft (südöstlich) aus. Ganz im Süden 

des Änderungsbereiches ist wiederum Fläche für die Landwirtschaft mit dem Planzei-

chen „Sozialen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen“ mit der Zweckbestim-

mung „Obdachlosenunterkünfte und Asylantenwohnheime“ dargestellt. 

 

 
Abbildung 4: Flächennutzungsplan im Bestand (ohne Maßstab) © Geobasisdaten: Oberbergischer Kreis, Der 
Landrat 

Der rechtsgültige Landschaftsplan Nr. 3 „Bergneustadt-Eckenhagen“ des Oberber-

gischen Kreises weist die überwiegende Fläche der 41. Flächennutzungsplanänderung 

als „außerhalb des Geltungsbereiches des Landschaftsplans“ aus, sodass hierfür keine 

Schutz- und Entwicklungsfestzungen gelten. Ein kleiner Flächenanteil im östlichen 

Planbereich, um die Quelle des „Grüner Siefen“ (ca. 0,10 ha) sowie der in der Nähe 

gelegenen landwirtschaftlichen Fläche (ca. 0,10 ha) befinden sich im Geltungsbereich 

des Landschaftsplans Nr. 3 und sind als Landschaftsschutzgebiet bestimmt. 

 Für die landwirtschaftlichen Flächen im südlichen Änderungsbereich, im Umfeld der 

Gebäude und Einrichtungen für Obdachlosenunterkünfte und Asylbewerberwohnheim, 

besteht ebenfalls gemäß Festsetzung des Landschaftsplans kein Landschaftsschutz. 

 Sonstige naturräumliche Bestimmungen wie z. B. aus dem OKuLa (Oberbergisches 

Kulturlandschaftsprogramm), dem Biotopkataser oder dem Biotopverbund sind für den 

Änderungsbereich nicht bekannt. Lediglich der Quellbereich des „Grüner Siefen“ ist 

gemäß § 30 Bundesnaturschutzgesetz geschützt, wird jedoch in der 41. FNP Änderung 

als geplante Waldfläche auch nicht beeinträchtigt.  
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Abbildung 5: Landschaftsplan Nr. 3 (ohne Maßstab) © Geobasis NRW 2023 

4. Inhalte der Planung 

  

4.1 Gewerbliche Baufläche 

 
 Die behördenverbindliche gewerbliche Baufläche im nördlich angrenzenden Bereich 

wird in ihrer wesentlichen Lage beibehalten. Zur städtebaulichen und grünräumlichen 

Aufwertung sowie hinsichtlich der bewegten Topographie wird die gewerbliche Bauflä-

che in direkter Lage westlich der Ortslage Dreiort aufgegeben. Hierfür wird eine um-

fangreiche Grünzone zur grünräumlichen Gliederung und ökologischen Aufwertung neu 

ausgewiesen. Hierdurch kann auch der „Grüner Siefen“ mit seinen Uferflächen quali-

tätsvoll aufgewertet werden. Um die reduzierten gewerblichen Bauflächen zu kompen-

sieren, werden auf den ökologisch geringwertigen Grünflächen, die zurzeit als land-

wirtschaftliche Wiese genutzt werden, hangaufwärts in südlicher Richtung neue ge-

werbliche Bauflächen ausgewiesen. Die ökologisch wertvollen Pflanz- und Baumbe-

stände sowie die Vorkommen der planungsrelevanten Tierarten im Westen und Süden 

werden nicht wesentlich beeinträchtigt. Es ist planerisch beabsichtigt, die ökologischen 

Bestände weitestgehend zu sichern und aufzuwerten sowie die beeinträchtigten Le-

bensräume der Tierarten im Gewerbegebiet zu kompensieren. Für die vorkommenden 

planungsrelevanten Arten im behördenverbindlich gewerblichen Bauflächenbereich 

können in den angrenzenden Waldflächen ebenfalls geeignete Ersatzlebensräume an-

geboten werden.  

 

4.2 Wohnbaufläche 

 
 Die 41. Änderung des Flächennutzungsplanes beabsichtigt die städtebauliche Siche-

rung sowie angepasste Entwicklung von zwei kleinen Wohnbauflächen. 

 Zur geordneten baulichen Abrundung des Siedlungsrandes der Ortslage Dreiort und 

der damit verbundenen gleichberechtigten und wirtschaftlichen Nutzung schon vor-

handener Infrastruktur, soll eine ca. 0,26 ha große Wohnbaufläche am östlichen Än-

derungsbereich entlang der Straße Zum Dreiort zusätzlich ausgewiesen werden. Ver-

kehrsfläche, Kanal, Strom und Wasserleitung sind bereits vorhanden. Außerdem ist 

gegenüber der neu geplanten Wohnbaufläche auf Grundlage des Bebauungsplan Nr. 9 

N - Dreiort ebenfalls Wohnbebauung möglich, sodass mit dieser Neuausweisung eine 

abgerundete städtebauliche Arrondierung geschaffen wird. Auch wenn im behörden-

verbindlichen Flächennutzungsplan als auch im rechtsgültigen Bebauungsplan Nr. 9 N 

- Dreiort diese Fläche als Wald festgesetzt ist, ist die Ausweisung zusätzlicher Wohn-

bauflächen aus städtebaulichen Gründen zu befürworten. Auch im rechtswirksamen 

Landschaftsplan Nr. 3 ist dieser Bereich aus dem Gültigkeitsbereich herausgenommen, 
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sodass keine natur- und landschaftsrelevanten Restriktionen vorhanden sind. Außer-

dem wird im Geltungsbereich der 41. Flächennutzungsplan Änderung der Anteil an 

Waldfläche im Gegensatz zum Bestand vergrößert, sodass keine wesentlichen Beein-

trächtigungen durch den Verlust der kleinen Waldfläche entstehen. Die Berücksichti-

gung der regionalplanerischen Ziele der Walderhaltung gemäß Ziffer 7.3.1 des Lan-

desentwicklungsplans sowie des Ziels 2 unter Ziffer D.1.3 des Regionalplans der Be-

zirksregierung Köln stellen für diesen vorgesehenen Wohnbauentwicklungsbereich eine 

städtebauliche Härte dar. In Bezug auf die landesplanerischen Vorgaben kann der 

Nachweis, dass in Bergneustadt keine geeigneten Wohnbauflächen verfügbar sind, 

nicht erbracht werden. Allerdings ist auf Grundlage der zentralörtlichen Gliederung 

sowie der Daseinsvorsoge zur Sicherung gleicher Lebensverhältnisse gemäß Ziffer 2 

des Landesentwicklungsplans mit den Zielen 2.1 und 2.3 sowie dem Grundsatz 2.2 

eine mögliche Wohnbauentwicklung zu überprüfen. 

  

 Folgende positiven städtebaulichen Effekte begünstigen die Nutzung einer Wohnbe-

bauung an der Straße Zum Dreiort: 

➢ Infrastruktur wie Straße, Strom, Wasser und Abwasser ist vorhanden (geringe Kos-

ten der Erschließung und effektive Ausnutzung der vorhandenen Infrastrukturein-

richtungen). Bezugnehmend auf § 2 Abs. 2 Nr. 2 Satz 4 Raumordnungsgesetz „Die 

Siedlungstätigkeit ist räumlich zu konzentrieren, sie ist vorrangig auf vorhandene 

Siedlungen mit ausreichender Infrastruktur und auf zentrale Orte auszurichten“. 

Ebenfalls Bezug auf Grundsatz 6.1-9 des Landesentwicklungsplans „Vorausschau-

ende Berücksichtigung von Infrastrukturkosten und Infrastrukturfolgekosten“. 

➢ Kindergarten in fußläufiger Entfernung von ca. 320 m vorhanden 

➢ Arbeitsplätze verschiedener Betriebe und neues Gewerbegebiet in ca. 500 m – 800 

m vorhanden 

➢ Rathaus mit Marktplatz in ca. 700 m vorhanden 

➢ Zentrum von Bergneustadt mit umfangreicher zentralörtlicher Versorgung (z.B. Ein-

zelhandel, Ärzte, Kultur) zwischen 500 m – 1000 m vorhanden 

➢ Regional bedeutender Fuß-/Radweg zwischen Gummersbach und Olpe (Bergischer 

Panoramaradweg) in ca. 600 m vorhanden 

➢ Verkehrsanbindung über Südring zur B 55/B55A/Autobahn 4 in ca. 450 m vorhan-

den 

➢ Der zu überplanende Wald weist eine mittlere ökologische Wertigkeit mit Laub-

mischbeständen mit Anteilen bodenständiger und nicht bodenständiger Arten mit 

geringem bis starkem Baumholz auf. Die Waldparzelle weist in Randlage im Über-

gang zum vorhandenen Siedlungsraum der Ortslage Dreiort eine untergeordnete 

Schutz- und Erholungsfunktion auf. 

➢ Vergrößerung und zusätzliche planerische Sicherung der Waldflächen um 2 ha im 

Gegensatz zum Wegfall von ca. 0,26 ha Waldfläche 

 

Auch im Sinne des „Ziel 2“ gemäß der Ziffer B.1 „Generelle Entwicklung des Siedlungs-

raumes“ des Regionalplans der Bezirksregierung Köln wird die Ergänzung der Wohn-

baufläche an den vorhandenen Siedlungsrand angeschlossen, zumal siedlungsstruktu-

relle sowie ökologische Belange nicht entgegenstehen. Hierbei wird auch die regional-

planerische Vorgabe der städtebaulich sinnvollen Abrundung vorhandener Ortschaften 

berücksichtigt (Bebauung im Westen vorhanden, Bebauung im Norden möglich, Er-

schließung komplett vorhanden). 

 

 Die zweite zusätzliche Wohnbaufläche im Änderungsbereich befindet sich in südlicher 

Lage angrenzend an die Silbergstraße. In Verbindung mit der nördlich gelegenen Ge-

meinbedarfsnutzung des Obdachlosen- und Asylantenheimes, das neu als Notunter-

kunft wiederaufgebaut werden soll, ist beabsichtigt, die südlich bereits vorhandene 

Wohnbaunutzung ebenfalls städtebaulich zu sichern und über den Bebauungsplan Nr. 
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68 geeignete Erweiterungsmöglichkeiten vorzusehen. Da für die vorhandenen Nutzun-

gen, die bisher als Fläche für die Landwirtschaft ausgewiesen ist, allerdings eine Ver-

kehrsfläche sowie Kanal, Strom und Wasseranschluss vorhanden sind, werden die zwei 

bereits bebauten Wohnbaugrundstücke im Änderungsbereich nun als Wohnbauflächen 

ausgewiesen. 

Diese Sicherung über den Flächennutzungsplan ist aus folgenden städtebaulichen 

Gründen sinnvoll: 

➢ Infrastruktur wie Straße, Strom, Wasser und Abwasser ist vorhanden. Bezugneh-

mend auf § 2 Abs. 2 Nr. 2 Satz 4 Raumordnungsgesetz „Die Siedlungstätigkeit ist 

räumlich zu konzentrieren, sie ist vorrangig auf vorhandene Siedlungen mit ausrei-

chender Infrastruktur und auf zentrale Orte auszurichten“. Ebenfalls Bezug auf 

Grundsatz 6.1-9 des Landesentwicklungsplans „Vorausschauende Berücksichtigung 

von Infrastrukturkosten und Infrastrukturfolgekosten“. 

➢ Zentrum von Bergneustadt mit umfangreicher zentralörtlicher Versorgung (z.B. Ein-

zelhandel, Ärzte, Kultur) in ca. 1000 m vorhanden. 

➢ Verkehrsanbindung über Südring zur B 55/B55A/Autobahn 4 in ca. 400 m vorhan-

den. 

 

Zudem wird diese Entwicklung als Teil einer nachhaltigen Stadtentwicklungsstrategie 

eingestuft, da diese Flächen bereits bebaut sind und somit keine neuen Flächen ver-

siegelt werden müssen. Hier soll eine Attraktivitätssteigerung ohne erneute Flächen-

inanspruchnahme vorgesehen werden. 

 

 

4.3 Fläche für den Gemeinbedarf: Sozialen Zwecken dienende Gebäude 
und Einrichtungen – hier: Notunterkunft 

 
 Die an der Silbergstraße ursprünglich ausgeübte Nutzung einer Unterkunft für Obdach-

lose sowie Asylsuchende soll zukünftig als Notunterkunft neu errichtet werden. Ent-

sprechend soll der Bereich im Zuge der 41. Änderung des Flächennutzungsplanes nun 

als Fläche für den Gemeinbedarf mit für sozialen Zwecken dienende Gebäude und Ein-

richtungen, hier: Notunterkunft, ausgewiesen werden. 

 

   

4.4 Fläche für den Wald 

 
 Die im Änderungsbereich rechtswirksam bestimmten Waldflächen sollen entsprechend 

ihres tatsächlichen Bestandes neu ausgewiesen werden. Lediglich eine ca. 0,26 ha 

große Fläche im östlichen Änderungsbereich entlang der Straße Zum Dreiort wird zur 

städtebaulichen Arrondierung des Siedlungsraumes aufgehoben. Dafür wird im Ver-

gleich zum bestehenden Flächennutzungsplan ein größerer Flächenanteil dem Wald 

zugeordnet (+ ca. 2 ha).  

 Auf Grundlage der Bestandserhebung der ökologischen Wertigkeit von Boden, Natur 

und Landschaft in Verbindung mit dem Vorkommen planungsrelevanter Arten wird der 

Wald im Änderungsbereich zusätzlich als Fläche zum Schutz, zur Pflege und zur Ent-

wicklung von Natur und Landschaft bestimmt. Insofern sind die naturrelevanten Fest-

setzungen des Bebauungsplans Nr. 68 „GE Dreiort“ bei der forstwirtschaftlichen Nut-

zung der Waldfläche zu beachten.  
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4.5 Grünfläche (Bestand) sowie ökologische Ausgleichsgrünfläche in 

Verbindung mit Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Ent-
wicklung von Natur und Landschaft (Planung) 

 
 Die bisher im rechtswirksamen Flächennutzungsplan ausgewiesenen Grünflächen wer-

den überwiegend entsprechend ihres tatsächlichen Bestandes als Waldflächen sowie 

hinsichtlich der beabsichtigen ökologischen Entwicklung zusätzlich mit der Zweckbe-

stimmung für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und 

Landschaft bestimmt. Eine Grünfläche im südlichen Änderungsbereich wird zur Kom-

pensation der reduzierten gewerblichen Bauflächen am Rande der Ortslage Dreiort als 

gewerbliche Baufläche neu bestimmt. 

 

 Der neu geordnete Freiraumbereich zwischen der Ortslage Dreiort und der gewerbli-

chen Baufläche wird zur Orts- und Landschaftsbildaufwertung sowie zur Verbesserung 

der ökologischen Potentiale in Verbindung mit dem „Grüner Siefen“ als ökologische 

Ausgleichsgrünfläche bestimmt.   

 

4.6 Fläche für die Landwirtschaft 

 
 Die im südlichen Änderungsbereich im Bestand ausgewiesenen Flächen für die Land-

wirtschaft werden auf Grund der tatsächlichen Nutzungen auch für die zukünftige städ-

tebauliche Ordnung als Fläche für den Wald in Verbindung mit Maßnahmen zum 

Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft sowie als Fläche für 

den Gemeinbedarf als auch als Wohnbaufläche bestimmt. 

  

 

5. Umweltbericht gemäß § 2a BauGB 

 
Die zu ermittelnden und zu bewertenden Belange des Umweltschutzes sind im Um-

weltbericht als Teil 2 Bestandteil der 41. Flächennutzungsplanänderung beigefügt.  
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6. Flächenbilanz 

   

Nutzung 
Bestand 

(ca. ha) 

Planung 

(ca. ha) 

Gewerbliche Bauflächen  1,14   1,02  

Wohnbauflächen  0,01   0,45  

Flächen für den Ge-

meinbedarf: Notunter-

kunft 

 -   0,20  

Flächen für Landwirt-

schaft 
 1,36   -  

Flächen für Wald  3,75   0,36  

Flächen für Wald mit 

Maßnahmen für Natur 

und Landschaft 

 -   5,39  

Grünflächen  2,32   -  

Grünflächen  

Zweckbestimmung: 

Ökologische Ausgleichs-

grünfläche 

 -   1,16  

Gesamt  8,58   8,58  

 


